
Checkliste: So bereiten Sie als Schwerbehindertenvertretung ein arbeitsgerichtliches Verfahren richtig vor

	To do
	Check

	
	

	1. Rechtliche Ausgangslage klären
	

	Prüfen Sie, ob eine Beteiligungspflicht der Schwerbehindertenvertretung verletzt wurde (§ 178 Abs. 2 SGB IX).
	

	Wurde die Schwerbehindertenvertretung vor einer Kündigung umfassend unterrichtet?
	

	Wurden alle Informationen „rechtzeitig und vollständig“ zur Verfügung gestellt?
	

	Prüfen Sie, ob eine Meldepflicht der Dienststelle/Arbeitgebers nach § 167 SGB IX verletzt wurde. 
	

	Notieren Sie genau, welche Verstöße vorliegen und wie sich diese auf die Erfolgsaussichten im Kündigungsschutzverfahren auswirken.
	

	
	

	2. Informationen vollständig zusammentragen
	

	Sammeln Sie alle Dokumente, die für das Verfahren wichtig sein könnten: Anhörungsschreiben, Stellungnahmen, betriebliche Gesundheitsberichte, 
BEM-Unterlagen, Schichtpläne, Arbeitsplatzbeschreibungen, 
Gefährdungsbeurteilungen
	

	Dokumentieren Sie chronologisch alle Ereignisse: Gespräche, Maßnahmen des Arbeitgebers, Reaktionen der betroffenen Person, Zwischenfälle
	

	Fügen Sie eine klare Zeitleiste an (ein unabdingbares Hilfsmittel für den Rechtsanwalt und das Gericht).
	

	
	

	3. Betroffene Person umfassend vorbereiten
	

	
	

	Klären Sie in einem ausführlichen Gespräch:
	

	Was will die betroffene Person erreichen?
	

	Ist sie bereit, in den Betrieb zurückzukehren?
	

	Gibt es gesundheitliche Einschränkungen, über die der Anwalt Bescheid wissen muss?
	

	Besprechen Sie typische Fragen des Gerichts:
	

	„Welche Arbeitsleistung wäre möglich?“
	

	„Welche Hilfsmittel oder Umsetzungen wurden beantragt?“
	

	„Welche Gespräche haben stattgefunden?“
	

	Unterstützen Sie die betroffene Person dabei, ihre Kernaussagen klar und ruhig auf den Punkt zu bringen.
	

	
	

	4. Kommunikation mit der Rechtsvertretung sicherstellen
	

	Übermitteln Sie alle gesammelten Informationen frühzeitig an die Anwältin oder den Anwalt.
	

	Weisen Sie auf besondere Konflikte oder „kritische Punkte“ hin – je früher, desto besser.
	

	Klären Sie, ob der Anwalt die Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung an der Verhandlung empfiehlt.
	

	Sorgen Sie für einen gemeinsamen Informationsstand; keine widersprüchlichen Aussagen!
	

	
	

	5. Geeignete Maßnahmen zur Prozessunterstützung auswählen
	

	Erstellen Sie eine Empfehlungsliste, welche Integrationsmaßnahmen erfolgversprechend sein könnten, etwa: Umsetzung, technische Hilfsmittel, behinderungsgerechte Assistenz, Anpassung der Arbeitszeit,
	

	Prüfen Sie konkrete Fördermöglichkeiten (z. B. Integrationsamt, Arbeitsagentur, Rentenversicherung).
	

	Argumentieren Sie strukturiert, warum der Arbeitgeber bestimmte Maßnahmen hätte prüfen müssen.
	

	
	

	6. Eindeutige Stellungnahme der Schwerbehindertenvertretung formulieren
	

	Welche Beteiligungsrechte wurden verletzt?
	

	Welche Maßnahmen wurden übergangen?
	

	Warum erscheint die Kündigung unverhältnismäßig?
	

	Verzichten Sie bewusst auf juristische Floskeln – bleiben Sie verständlich, faktenklar, sachlich.
	

	
	

	7. Zusammenarbeit mit dem Personalrat/Betriebsrat abstimmen
	

	Prüfen Sie, ob die Gremien eine gemeinsame Linie vertreten (insbesondere bei widersprüchlichen Stellungnahmen!).
	

	Klären Sie, ob der Personalrat/Betriebsrat bereits juristisch vertreten ist.
	

	Sorgen Sie dafür, dass alle relevanten Dokumente synchron vorliegen – unterschiedliche Informationsstände schwächen das Verfahren.
	

	
	

	8. Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten
	

	Klären Sie vorab, was offengelegt werden darf.
	

	Holen Sie erforderliche Schweigepflichtentbindungen ein.
	

	Prüfen Sie, welche Gesundheitsinformationen für das Gericht wirklich notwendig sind.
	

	Achten Sie auf den Datenschutz bei Weitergabe an den Anwalt.
	

	
	

	9. Teilnahme an der Güteverhandlung vorbereiten
	

	Notieren Sie klare Ziele für die Verhandlung: Weiterbeschäftigung? Änderungsvertrag? Abfindung?
	

	Bereiten Sie mögliche Lösungsangebote für beide Seiten vor.
	

	Entwickeln Sie eine Haltung für Fälle, in denen der Richter auf eine einvernehmliche Lösung drängt.
	

	Besprechen Sie, ob die Schwerbehindertenvertretung im Termin sprechen soll oder nicht.
	

	
	

	10. Persönliches Auftreten planen
	

	Achten Sie auf ein sachliches, ruhiges und unterstützendes Auftreten im Gerichtssaal.
	

	Halten Sie sich an vereinbarte Rollenverteilungen zwischen Anwalt, Betriebsrat/Personalrat und Schwerbehindertenvertretung.
	

	Vermeiden Sie unvorbereitete spontane Wortmeldungen – diese können im Zweifel dem Verfahren schaden.
	

	
	

	11. Verhalten während der Verhandlung
	

	Beobachten Sie genau, wie der Arbeitgeber argumentiert.
	

	Notieren Sie Aussagen, die später widersprüchlich oder für die betroffene Person relevant sein könnten.
	

	Unterstützen Sie die betroffene Person nonverbal – Blickkontakt, kurze Bestätigung, Struktur.
	

	
	

	12. Nachbereitung der Verhandlung
	

	Fassen Sie das Ergebnis schriftlich zusammen:
	

	Was wurde gesagt?
	

	Welche Auflagen wurden vereinbart?
	

	Welche Fristen laufen jetzt?
	

	Prüfen Sie, ob weitere Maßnahmen der Schwerbehindertenvertretung erforderlich sind.
	

	
	

	13. Strategische Lehren für die Zukunft ziehen
	

	Analysieren Sie jeden Fall intern.
	

	Wo hat die Zusammenarbeit gut funktioniert?
	

	Wo gab es Informationslücken?
	

	Welche Prozesse müssen verbessert werden?
	

	Entwickeln Sie Standards, etwa für: rechtzeitige Unterrichtung, Beteiligung an BEM-Verfahren, Kommunikation mit Betroffenen
	

	Nutzen Sie das Verfahren als Chance, die Stellung der Schwerbehindertenvertretung dauerhaft zu stärken.
	

	Zu finden unter www.adiuva.de 
unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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